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Bericht der Bundesregierung 
über den Bezug von Zeitungen und Zeitschriften 

aus dem anderen Teil Deutschlands  

Der Deutsche Bundestag hat bei der Verabschie-
dung des Achten Strafrechtsänderungsgesetzes 
— der Reform des politischen Strafrechts — in sei-
ner 177. Sitzung am 29. Mai 1968 den Entschlie-
ßungsantrag vom 9. Mai 1968 — Drucksache 
V/2860 — angenommen und dadurch die Bundesre-
gierung ersucht, sechs Monate nach Inkrafttreten 
des Achten Strafrechtsänderungsgesetzes über die 
Erfahrungen mit der in Artikel 8 dieses Gesetzes 
getroffenen Regelung zu berichten. 

Diesen Bericht lege ich hiermit vor: 

Gemäß Artikel 8 des am 1. August 1968 in Kraft 
getretenen Achten Strafrechtsänderungsgesetzes 
vom 25. Juni 1968 (BGBl. I S. 741) gilt  das Verbot 
der Einfuhr und Verbreitung verfassungsfeindlichen 
Propagandamaterials (§ 86 StGB) bis zum 31. März 
1969 nicht für solche Zeitungen und Zeitschriften, 
die  außerhalb des räumlichen Geltungsbereiches des 
Gesetzes in ständiger, regelmäßiger Folge erschei-
nen und dort allgemein und öffentlich vertrieben 
werden; dies gilt jedoch nur für solche Stücke, die 
in den Geltungsbereich des Gesetzes durch den Post-
zeitungsdienst oder durch den Handel gegen Entgelt 
eingeführt und darin vertrieben werden. 

Im Hinblick darauf, daß bestimmte Teile der Ver-
botsnorm (§ 86 StGB), die an Entscheidungen des 
Bundesverfassungsgerichts anknüpfen, im Land Ber-
lin nicht gelten, hat der Senat von Berlin, gestützt 
auf eine entsprechende Ermächtigung der Alliierten 
Kommandantura vom 12. Juli 1968 — BK/O (68) 
4 —, durch die Verordnung vom 23. Juli 1968 
(GVBl. S. 995) die gleiche Regelung für Berlin ein-
geführt, wie sie in Artikel 8 des Achten Strafrechts-
änderungsgesetzes vorgesehen ist. In Berlin und im 
übrigen Bundesgebiet besteht daher materiell die-
selbe Rechtslage. 

Der  Bundesminister für Wirtschaft hat durch die 
„Allgemeine Genehmigung Nr. 1 zur Interzonenhan-
dels-Verordnung" vom 22. Juli 1968 (Bundesanzei-
ger Nr. 138 vom 27. Juli 1968) die interzonenhan-
delsrechtliche Genehmigung für den Bezug von Zei-
tungen und Zeitschriften aus dem anderen Teil 
Deutschlands erteilt. 

Die Bundesminister der Finanzen sowie für das 
Post- und Fernmeldewesen haben die zuständigen 
Zoll- und Postbehörden angewiesen, bei der Einfuhr 
von Zeitungen und Zeitschriften aus Mitteldeutsch-
land im Wege des Postzeitungsdienstes oder durch 
den Handel zu unterstellen, daß die Voraussetzun-
gen .des Artikels 8 des Achten Strafrechtsänderungs-
gesetzes erfüllt sind. Nur beim Vorliegen gewichti-
ger Anhaltspunkte für den Verdacht, daß diese Vor-
aussetzungen nicht gegeben sind, soll die Staatsan

-

waltschaft eingeschaltet werden. (Vergleiche Ge-
setz zur Überwachung strafrechtlicher und anderer 
Verbringungsverbote vom 24. Mai 1961 — BGBl. I 
S. 607). 

Die Identität zwischen den in das Bundesgebiet 
eingeführten und den in Mitteldeutschland allge-
mein und öffentlich vertriebenen Zeitungen und 
Zeitschriften wird ständig überprüft, um zu verhin-
dern, daß evtl. besondere „Westausgaben" mittel-
deutscher Zeitungen und Zeitschriften in das Bun-
desgebiet eingeführt werden. 

Ein Anhaltspunkt für die Frage, ob eine Zeitung 
oder Zeitschrift im anderen Teil Deutschlands in 

 ständiger, regelmäßiger Folge erscheint und dort 
allgemein und öffentlich vertrieben wird, ergibt sich 
aus der im Bundesgebiet vorhandenen Postzeitungs-
liste der DDR, in der alle mitteldeutschen Zeitungen 
und Zeitschriften aufgeführt sind. 

Der Bundesminister für gesamtdeutsche Fragen 
hat mit Schreiben vom 15. Mai 1968 den Verband 
deutscher Buch-, Zeitungs- und Zeitschriften-Gros-
sisten e. V. in Köln über die bevorstehende Rege-
lung des Artikels 8 des  Achten Strafrechtsände-
rungsgesetzes unterrichtet und gebeten, diejenigen 
Vertriebsgesellschaften, die mitteldeutsche Zeitun-
gen und Zeitschriften einführen, auf die bevorste-
hende Regelung hinzuweisen und sie gleichzeitig 
zu bitten, nach Möglichkeit alle Vorkehrungen zu 
treffen, damit nach Inkrafttreten des Gesetzes Zei-
tungen und Zeitschriften aus dem anderen Teil 
Deutschlands überall im Bundesgebiet sofort er-
hältlich sein können. 

Eine bekannte Zeitungsvertriebsgesellschaft, die 
wahrscheinlich ,die meisten mitteldeutschen Druck-
schriften einführt, hat sich vor Verabschiedung des 
Achten Strafrechtsänderungsgesetzes mit den DDR

-

Lieferstellen wegen zusätzlicher Lieferungen in Ver-
bindung gesetzt, ohne daß diese in verbindlicher 
Form Stellung genommen hätten. Nach Verkündung 
des Gesetzes hat sich die Firma nochmals bemüht, 
die Voraussetzungen für eine erweiterte Ausliefe-
rung zu schaffen. In mehrfachen Unterhaltungen 
— zuletzt bei der Herbstmesse 1968 in Leipzig — 
wurde ihr erklärt, daß eine Auflageerhöhung über 
die bisherigen Bezüge hinaus nicht möglich sei. 

Die genannte Firma hat schon vor der gesetz-
lichen Änderung eine „gewisse gehemmte Liefer-
bereitschaft" verspürt, die sich jedoch deshalb nicht 
auswirkte, weil sie im Rahmen ihrer Bezüge 
Neubestellungen und Abbestellungen ausgleichen 
konnte. 

Für Zeitungen und Zeitschriften aus dem anderen 
Teil Deutschlands sind bisher keine Anträge auf 
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Zulassung zum Postzeitungsdienst der Deutschen 
Bundespost gestellt worden. 

Der Antrag kann nicht von .den DDR-Lieferstellen 
unmittelbar, sondern nur von einem „beauftragten 
Verleger" innerhalb des Bundesgebietes gestellt 
werden, jedoch ist Voraussetzung, daß die zustän-
digen Stellen im anderen Teil Deutschlands dem 
beauftragten Verleger die Lieferung der Druck-
schriften zugesagt haben. 

Die Treuhandstelle für den Interzonenhandel hat 
das Ministerium für Außenwirtschaft der DDR wie-
derholt — zuletzt am 29. August 1968 — auf die 
Möglichkeit, DDR-Zeitungen und -Zeitschriften in 
das Bundesgebiet zu liefern, hingewiesen. Die Ge-
genseite gab keine Stellungnahme ab. 

Trotz dieser Bemühungen bleibt als Ergebnis 
festzustellen, daß Artikel 8 des Achten Strafrechts-
änderungsgesetzes bisher nicht zu einer größeren 
Lieferung von Zeitungen und Zeitschriften aus Mit-
teldeutschland geführt hat. 

Offenbar befürchtet die SED-Führung, daß die  mit-
teldeutschen Zeitungen und Zeitschriften wenig An-
klang im Bundesgebiet finden würden. 

II. 

Das Institut für angewandte Sozialwissenschaft, 
Bad Godesberg, hat im August 1968 das Interesse 
der westdeutschen Bevölkerung für mitteldeutsche 
Zeitungen durch Umfragen ermittelt. Danach haben 
78 % der Bevölkerung noch nie eine Zeitung aus der 
DDR gelesen, 18 % haben dies bereits getan, wäh-
rend 4 % keine Angaben machten. Von den Befrag-
ten erklärten 53 %, daß sie nicht daran interessiert 
seien, sich Zeitungen aus der DDR zu kaufen, wäh-
rend 32 % daran interessiert waren. Keine Angaben 
machten 15 %. 

Von den Befragten konnten 64% nicht den Na-
men einer DDR-Zeitung angeben, während 3,3%  
den Namen „Neues Deutschland" kannten. 

Nach Angaben .des Instituts für angewandte So-
zialwissenschaft wurden 935 repräsentativ ausge-
wählte Männer und Frauen im Bundesgebiet ohne 

Westberlin über 18 Jahre befragt. Der befragte 
Querschnitt entspreche der Gesamtheit der west-
deutschen Bevölkerung in ihren verschiedenen 
Aspekten. 

Auf die Bitte des Bundesministers für gesamt-
deutsche Fragen, ,die Umfrage vom August 1968 im 
Dezember 1968 zu wiederholen, haben die Mitar-
beiter des Instituts erklärt, daß innerhalb so kur-
zer Zeit eine Veränderung der Meinungen nicht 
zu erwarten wäre, insbesondere als keine weiter-
gehenden Möglichkeiten zum Bezug mitteldeutscher 
Zeitungen bestanden hätten. 

III. 

Schon vor der Reform des politischen Strafrechtes 
im Jahre 1968 konnten DDR-Zeitungen und -Zeit-
schriften verfassungsfeindlichen Inhalts mit Geneh-
migung des zuständigen Landesinnenministeriums 
bezogen werden. Die Genehmigungen wurden er-
teilt, wenn ein berechtigtes Interesse — z. B. wis-
senschaftlicher Art — zum Bezug von Zeitungen 
vorlag. 

Nicht verfassungsfeindliche Publikationen, z. B. 
Fachzeitschriften, können — und konnten bereits 
vor dem Inkrafttreten des Achten Strafrechtsände-
rungsgesetzes — ohne Genehmigung des Landes-
innenministeriums aus dem anderen Teil Deutsch-
lands bezogen werden. Die mitteldeutschen Stellen 
sind — nach Auskunft der  erwähnten Firma — auch 
heute bereit, solche Publikationen zu liefern, sofern 
nicht im anderen Teil Deutschlands aufgrund inter-
ner Dienstanweisungen Liefersperren bestehen, wie 
es z. B. bei Provinztageszeitungen der Fall ist. Die 
lieferbaren Publikationen sind im allgemeinen für 
ein freies Angebot an Zeitungsverkaufsstellen 
— nach Auskunft der erwähnten Firma — wenig 
geeignet, da sie nur einen beschränkten Interessen-
tenkreis haben. 

Im Jahre 1967 hatten Einwohner des Bundesge-
bietes insgesamt etwa 6500 mitteldeutsche Zeitun-
gen und Zeitschriften aller Art (politische und un-
politische) abonniert; die  Bezüge im Jahre 1968 
sind vermutlich auf etwa 6300 Abonnements zurück-
gegangen. 




